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Regeste

Konkursandrohung | Schuldbetreibungs- und Konkursrecht

Erwägungen

E. 1
Die Beschwerdegegnerin betrieb die Beschwerdeführerin für einen Forderungsbetrag von
Fr. 18'257.90 nebst Zins (Betreibung Nr. xxx des Betreibungsamts Schaffhausen). Die
Beschwerdeführerin erhob Rechtsvorschlag, welcher von der Beschwerdegegnerin mit
Verfügung vom 9. Mai 2017 beseitigt wurde. Am 3. Juli 2017 verlangte die
Beschwerdegegnerin die Fortsetzung der Betreibung. Das Betreibungsamt erliess am 4. Juli
2017 die Konkursandrohung. Am 9. August 2017 erhob die Beschwerdeführerin
Beschwerde an das Obergericht des Kantons Schaffhausen. Mit Verfügung vom 25. August
2017 trat das Obergericht auf die Beschwerde nicht ein. Gegen diese Verfügung hat die
Beschwerdeführerin am 11. September 2017 (Postaufgabe) Beschwerde an das
Bundesgericht erhoben.

E. 2
Die Beschwerde richtet sich gegen den kantonal letztinstanzlichen Entscheid der (einzigen)
Aufsichtsbehörde in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen. Die Beschwerde ist demnach
als Beschwerde in Zivilsachen zu behandeln ( Art. 72 Abs. 2 lit. a, Art. 74 Abs. 2 lit. c, Art.
75, Art. 90 BGG ). Die Beschwerde ist einzig von B.________ unterzeichnet. Gemäss
Handelsregisterauszug ist er nur zu einer Kollektivunterschrift zu zweien berechtigt. Bereits
das Obergericht hat auf diesen Punkt hingewiesen. B.________ hält seine alleinige
Unterschrift für ausreichend, da er durch das Vorgehen der Beschwerdegegnerin persönlich
betroffen sei (angebliche Verrechnung der Ausstände mit seinen persönlichen
Altersguthaben durch die Beschwerdegegnerin). Soweit er für die Beschwerdeführerin
auftritt, kann er daraus jedoch keine Einzelzeichnungsberechtigung ableiten. Angesichts des
Ausgangs des Verfahrens kann auf eine Rückweisung zur Mangelbehebung ( Art. 42 Abs. 5
BGG ) verzichtet werden.

E. 3
Die Beschwerdeführerin begründet ihre Beschwerde einzig damit, dass die
Beschwerdegegnerin neben der Betreibung zugleich die Ausstände mit dem persönlichen
Altersguthaben von B.________ verrechnen wolle. Soweit ersichtlich, sind diese
Behauptungen neu und deshalb unzulässig ( Art. 99 Abs. 1 BGG ). Eine
Auseinandersetzung mit den Erwägungen der angefochtenen Verfügung (mangelnde
Begründung der kantonalen Beschwerde) fehlt. Damit genügt die Beschwerde den
Begründungsanforderungen von Art. 42 Abs. 2 BGG offensichtlich nicht. Soweit
B.________ sich persönlich gegen die Verrechnung durch die Beschwerdegegnerin wehren



will, kann er dies nicht im vorliegenden Beschwerdeverfahren tun, welches einzig die
Beschwerdeführerin betrifft. Insoweit ist die Beschwerde offensichtlich unzulässig. Auf die
Beschwerde ist deshalb im vereinfachten Verfahren gemäss Art. 108 Abs. 1 lit. a und b
BGG durch das präsidierende Mitglied der Abteilung nicht einzutreten.

E. 4
Bei diesem Ausgang des Verfahrens und unter den gegebenen Umständen sind die
Gerichtskosten B.________ persönlich aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 und Abs. 3 BGG ).
Demnach erkennt das präsidierende Mitglied:
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